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Schriftliche Fragen im Mai 2009
Arbeitsnummern 512 bls 5/S

Sehr geehrter Herr Kollege,

lhre o. a. Fragen beantworte ich wie folgt:

Frage Nr. 5/2;
welche Intention verfolgte die Bundesregierung mit der Novellierung des $ 12g des Fünfren
Buches Sozialgesetzbuch (SGB V)?

Antwort:

Mit den Neuregelungen sorr unzurässigen praktiken in der zusammenarbeit zwischen
LBistungserbringern und Vertragsärzten bei der Versorgung der Versicherten mit Hilfsmittern
entgegengewirkt werden. Vertragsätzte sollen unbeeinflusst von eigenen wirtschaftlichen
lnteressen über die Verordnung von Hilfsmitteln entscheiden und ihre petientinnen und
Patienten beraten.

Frage Nr. 5ß:
Wie. bewertet die Bundesregierung die wirtschaftlichen Auswirkungen für die kleinteilig
strukturierte Hörakustikerbranche mit mehr als 10.000 Beschäfiigtän aus 0"r No"ellieiung
des SGB V im Hinblick auf den "verkOrzten Versorgungswegr,2 

-

Antwort:
Die Bundesregierung geht davon aus, dass durch den Wegfall von Zuwendungen an die
verordnenden Vertragsäzte die Hörgeräteakustikerbranche enflast€t wird und dadurch
letztlich auch die Krankenkassen über niedrigere vertragspreise Einsparungen bei der
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soi'2vü2 Hörgetäteversorgung erzieren werden können, Der verküzte Versorgungsweg sorte mii demneu eingef0gten g 128 SGB Vzwar unter bestimmten Bedingungen weiterhin zutässig sein,aus Sicht der Bundesregierung durch die Neuregerung aber nicht aufgewertet unoausgeweitet werden.

Frage Nr. S/4:
wie bewertet die Bundesreqierung.die versteckte Fortfiihrung vertragricher Bezahrsvsteme
iää"fi" 

Krankenkassen, Facnaäten 
""a-ioöra""[rlr*ern trotz Noverierung dLs g 128

Antwort:
Die versteckte Fortführung (unzurässiger) Bezahrsysteme wird von der Bundesregierungentschieden abgerehnt. um eine crerärtige Entwickrung zu verhindem, muss bei vertrrgenüber den verk'räen Versorgungsweg die Intention des Gesekgebers beachtet und stri*nach dem Wor$aut des Gesetzes verfahren werden.

Frage Nr. S/5:
Wie bewertet die Bundesreoierung die Mögtichkeit, ähnlich wie bei Optikern und
ä:g:1r.".r, 

die Diasnoseind E;.tbJ;;äöä;';'ilä;",*eakusriker vornehmen zu

Antwort:

Augenoptiker sind nicht zur Diagnostik oder Ersibehandlung berechtigt. Die Ausübungheirkundricher Tätigkeiten riegt in der Zustäncrigkeit crer Azte. Das Meisterp(ifungsberufsbird
derAugenoptiker umfasst redigrich handwerkrich-techn ische ve*ichtungen außerharb crerHeilkunde.

Mit freundlichen Grüßen


